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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Überblick

Graphischer Überblick
Ist Sonaecom vorsteuerabzugsberechtigt?

Konzernmutter
Sonae SGPS, S.A.

Gemischte Holding
Sonaecom SGPS, S.A.

Berater

Bank Gesellscha�
Cabovisão

Beteiligung

Markterkundungsleistungen

Aufsetzen der Anleihe

Darlehen

Geplante „aktive“ Beteiligung
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Frage 1

Frage 1 – VStA aus den Markterkundungsleistungen?

Gemischte Holding
Sonaecom SGPS, S.A.

Berater

Gesellscha�

Markterkundungsleistungen

Geplante „aktive“ Beteiligung

EuGH: Vorsteuerabzug steht zu.
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Frage 1

Begründung – Frage 1

Erforderlich für Vorsteuerabzug einer Holding
1 Wirtscha�liche Tätigkeit

I Reines Halten von Beteiligungen nicht ausreichend (nicht wirtscha�lich)
I Eingreifen in die Verwaltung der Beteiligung notwendig (wirtscha�lich)

2 Zusammenhang zwischen Eingangsumsätzen und steuerpflichtigen
(echt steuerfreien) Ausgangsumsätzen

I Direkter und unmittelbarer Zusammenhang („Einzelkosten“)
I Ausreichend aber auch: allgemeiner Kostenbestandteil der

Ausgangsumsätze („Gemeinkosten“)
I Gemischte Holding: Au�eilung des Vorsteuerabzugs
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Frage 1

Begründung – Frage 1

Gemischte Holding
Sonaecom SGPS, S.A.

Berater

Gesellscha�

Markterkundungsleistungen

Geplante „aktive“ Beteiligung

Unzulässig sind Di�erenzierungen . . .
. . . zwischen Ausgaben für Zwecke des Unternehmens vor tatsächlicher
Aufnahme des Betriebes und während des Betriebes
. . . zwischen „erfolgreichen“ und „frustrierten“ Ausgaben
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Frage 2

Frage 2 – VStA aus den Leistungen der Bank?
Konzernmutter
Sonae SGPS, S.A.

Gemischte Holding
Sonaecom SGPS, S.A.

Bank

Beteiligung

Aufsetzen der Anleihe
Darlehen

Gesellscha�

Geplante „aktive“ Beteiligung

EuGH: Vorsteuerabzug steht nicht zu.
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Frage 2

Begründung – Frage 2

Begründung
1 Tatsächliche Verwendung von erworbenen Dienstleistungen und

Gegenständen entscheidend für Vorsteuerabzug und hat Vorrang vor
der ursprünglichen Absicht

2 Alleiniges Abstellen auf ursprüngliche Absicht würde gegen Grundsatz
der steuerlichen Neutralität verstoßen
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Frage 2

Frage 2 – VStA aus den Leistungen der Bank?
Konzernmutter
Sonae SGPS, S.A.

Gemischte Holding
Sonaecom SGPS, S.A.

Bank

Beteiligung

Aufsetzen der Anleihe Darlehen

Gesellscha�

Geplante „aktive“ Beteiligung

Direkter und unmittelbarer Zusammenhang des Eingangsumsatzes mit
Darlehensgewährung (unecht steuerfrei)→ Vorsteuerabzug steht nicht zu
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung und Ausblick

1 Vorsteuerabzug steht auch für „frustrierte“ Ausgaben zu
2 Vorrang der tatsächlichen Verwendung für Beurteilung des

Vorsteuerabzugs
3 Implizit erkennbare Bestätigung des Grundsatzes der Ablehnung von

Formalismus
I Vermutungsregel des nationalen Rechts: Beteiligung nicht nur

gelegentlich und iHv mind 10%→wirtscha�liche Tätigkeit
I Nach Ausführungen zu den Kriterien einer wirtscha�lichen Tätigkeit:

„was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist“
4 Heikle Au�eilung des Vorsteuerabzugs bei gemischten

Holdinggesellscha�en und „Gemeinkosten“
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung und Ausblick

Drei Sphären einer gemischten Holding
1 Wirtscha�lich (Führungsholding)
2 Nicht wirtscha�lich und nicht unternehmensfremd (Finanzholding)
3 Nicht wirtscha�lich und unternehmensfremd (privater Bedarf eines

Gesellscha�ers)
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung und Ausblick

Vorsteuerabzug – Varianten
1 100% Sphäre 1 (wirtscha�lich): VStA 100%
2 100% Sphäre 3 (nicht wirtscha�lich und unternehmensfremd): VStA 0%
3 Sphäre 1 und 3 [x% wirtscha�lich, (1− x%) nicht wirtscha�lich und

unternehmensfremd]: Vorsteuerabzug 100%, Besteuerung einer fiktiven
Leistung („Eigenverbrauch“) (in Österr x mind 10%)

4 Sphäre 1 und 2 [x% wirtscha�lich, (1− x%) nicht wirtscha�lich und
nicht unternehmensfremd]: Vorsteuerabzug aliquot zu x%

I Keine Vorgaben in der MwStRL, Methode ist Sache der Mitgliedstaaten
I EuGH: Methode muss tatsächliche Verhältnisse objektiv widerspiegeln
I Österr Recht (§ 12 UStG) enthält keine Vorgaben
I VwGH 30.6.2015, 2011/15/0163; 27.7.2016, 2013/13/0083 (zu KöR):

Aliquote Au�eilung bejaht unter Heranziehung der Rsp des EuGH (VNLTO)
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EuGH 12.11.2020, C-42/19, Sonaecom Zusammenfassung und Ausblick

O�ene Fragen?

Mag. Stefan Hammerl, B.A. (Econ.) BSc
stefan.hammerl@uni-graz.at
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